


Wir haben in unseren Stellungnahmen bereits mitgeteilt, dass die Garage nur an 
dem beantragten Ort errichtet werden kann. Die vordere Hoffläche zwischen der 
Straße und dem Wohnhaus ist zu klein für eine Doppelgarage. Da vor dem Haus 
eine ca. 150 Jahre alte Linde steht, könnte die Garage allenfalls an der westlichen 
Ecke des Grundstücks (und teilweise mit Zustimmung auf dem Nachbar­
grundstück) errichtet werden, ohne die Linde fällen zu müssen. Doch selbst an 
diesem Standort, könnte durch das Fundament der Garage das Wurzelwerk der 
Linde beschädigt werden, was dazu führen kann, dass der Baum verendet. Linden 
weisen ein komplexes Wurzelwerk aus, dass sich in einem Umkreis von bis zu 4 
m ausbreiten kann. Zur Verdeutlichung der Überschneidung haben wir sowohl die 
Grundfläche der Garage an dem einzig in Betracht kommenden alternativen 
Standort und den möglichen Umkreis des Wurzelwerks in dem folgenden Auszug 
aus dem Lageplan eingezeichnet:

Gleiches gilt auch für überdachte Stellplätze vor dem Wohnhaus. Eine 
Überdachung müsste aus statischen Gründen ebenfalls mit fundamentierten 
Pfeilern errichtet werden.

Das Fällen oder Verenden der Linde würde sogar einen schwereren Eingriff in die 
Natur darstellen als die Errichtung der Garage auf der rückwärtigen Wiese, sodass 
es sich dabei nicht um eine weniger beeinträchtigende Alternative handelt.
Zudem würde die Platzierung der Garage im vorderen Bereich die Feuer­
wehrzufahrt zum hinteren Teil des Gebäudes blockieren.




